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e) Organisierung der Absatz- und Versorgungs
beziehungen auf der Grundlage von speziellen 
Anordnungen über die Verteilung, Lieferung 
und den Bezug von Nahrungsgütern, die durch 
den Leiter der Abteilung Versorgung der Be
völkerung der Staatlichen Plankommission er
lassen werden,

f) Aufstellung, Durchführung und Kontrolle von 
Liefer- und Empfangsplänen mit dem Ziel der 
Sicherung zweckmäßigster Lieferbeziehungen, 
insbesondere von Direktbeziehungen. Beste
hende langfristige Lieferbeziehungen dürfen 
nur in Übereinstimmung mit den beteiligten 
Betrieben auf der Grundlage staatlicher Auf
gaben unterbrochen werden. Soweit Liefer- und 
Empfangspläne für Nahrungsgüter ausgearbeitet 
werden, sind sie die verbindliche Grundlage für 
den Vertragsabschluß,

g) Ausarbeitung und Kontrolle der Einhaltung all
gemeiner Liefer- und Leistungsbedingungen für 
Erzeugnisse der Landwirtschaft und Lebensmit
telindustrie,

h) Durchführung der lieferseitigen Abrechnung 
nach den Weisungen der Staatlichen Zcntralver- 
waltung für Statistik und Gewährleistung einer 
ständigen operativen Übersicht über die Versor
gung und Bestandshaltung bei den Verbrau
chern,

i) Durchsetzung einer planmäßigen Bestandshal
tung bei Nahrungsgütern,

k) Organisation des Abschlusses von Globalverträ- 
gen und -Vereinbarungen zwischen den Wirt
schaftsbereichen.

2 Staatliche Lenkungsorgane auf dem Gebiet der 
Nahrungsgüterwirtschaft sind:
a) das Ministerium für Handel und Versorgung,
b) das Ministerium für Gesundheitswesen,
c) das Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung 

und Forstwirtschaft,
d) die WB öl- und Margarineindustrie, Magde

burg,
e) die WB Süß- und Dauerbackwarenindustrie, 
• Halle,
f) die WB Zucker- und Stärkeindustrie, Halle,
g) die WB Hochseefischerei, Rostock-Marienehe,
h) die WB Tabakindustrie, Berlin, .
i) die WB Kühl- und Lagerwirtschaft, Berlin,
k) das Staatliche Kontor für pflanzliche Erzeug

nisse der Lebensmittelindustrie, Berlin,
l) das Staatliche Getränkekontor, Berlin.
Die Festlegung, für welche Nahrungsgüter die ein
zelnen Lenkungsorgane die Verantwortung gemäß 
dieser Ordnung tragen, erfolgt durch gesonderte 
Verfügung der Staatlichen Plankommission.

3. Für alle mit der Durchführung der Nahrungsgüter
bilanzen zusammenhängenden Fragen sind die 
staatlichen Lenkungsorgane

gemäß Ziff. 2 Buchstaben a bis c an die Weisung 
des Leiters der Abteilung Versorgung der Bevöl
kerung der Staatlichen Plankommission,

gemäß Ziff. 2 Buchstaben d bis 1 an die Weisung 
des Leiters der Lebensmittelindustrie gebunden.

Anordnung
über die Abgabe und Verteilung gebrauchter

Werkzeugmaschinen.

Vom 9. September 1960
Um eine bessere Ausstattung der Betriebe der örtli

chen Wirtschaft und anderer Betriebe mit Werkzeug
maschinen zu sichern, wird im Einvernehmen mit dem 
Minister der Finanzen folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Werkzeugmaschinen im Sinne dieser Anordnung 

sind solche Maschinen, die den Planpositionen
21 21 000 — Spanabhebende Werkzeugmaschinen 
21 22 000 — Maschinen für spanlose Formung

nach der Schlüsselliste zum Volkswirtschaftsplan zuge
ordnet sind.

(2) Diese Anordnung gilt nicht für gebrauchte 
Werkzeugmaschinen ab Altersklasse 35 Jahre und ab 
Güteklasse 4. Ausnahmen können durch das Staatliche 
Vermittlungskontor für Maschinen- und Materialrescr- 
ven in Abstimmung mit den Vereinigungen volkseige
ner Betriebe der abgebenden Betriebe und den überge
ordneten Organen der abnehmenden Betriebe festgelegt 
werden.

§ 2
(1) Zur Abgabe gebrauchter Werkzeugmaschinen sind 

die zentral geleiteten volkseigenen und ihnen gleichge
stellten Betriebe des Maschinenbaues, die den Vereini
gungen volkseigener Betriebe des Bereiches Maschinen
bau unterstellt sind, verpflichtet.

(2) Zur Übernahme gebrauchter Werkzeugmaschinen 
sind folgende Betriebe berechtigt:

a) bezirks- und örtlich geleitete volkseigene und ihnen 
gleichgestellte sowie halbstaatliche Betriebe;

b) sozialistische Produktionsgenossenschaften;
c) zentral geleitete volkseigene und ihnen gleichge

stellte Reparaturbetriebe und Werkstätten;
d) zentral geleitete volkseigene und ihnen gleichge

stellte Gießereibetriebe der WB Gießereien.

§ 3
(1) Die unter § 2 Abs. 1 genannten Betriebe haben im 

laufenden Planjahr gebrauchte Werkzeugmaschinen im 
Zeitwert von mindestens 5% der im vorhergehenden 
Planjahr erhaltenen Zuteilung an neuen Werkzeug
maschinen abzugeben, soweit es sich nicht um die Inbe
triebnahme von neuen Betrieben bzw. Betriebsteilen 
handelt.

(2) Der Verkaufspreis der abzugebenden gebrauchten 
Werkzeugmaschinen wird durch amtliche Schätzung des 
Zeitwertes entsprechend der Anordnung vom 19. Fe
bruar 1959 über die Bildung und Tätigkeit des Staat
lichen Vermittlungskontors für Maschinen- und Mate
rialreserven (GBl. I S. 151) bestimmt.

§ 4
Ist ein unter §2 Abs. 1 genannter Betrieb nicht in 

der Lage, die im §3 Abs. 1 festgelegte Abgabe zu er
füllen, so ist die übergeordnete Vereinigung volkseige
ner Betriebe verpflichtet, einen entsprechenden Aus
gleich herbeizuführen.


